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seinen Lasten. Dabei wird ihm jedoch von den offentlichen Transportanstalten die Fahrt zur
halben Taxe gestattet. Fahrvergiinstigungen werden auch fiir die BeSuchsrelsen der Angehorigen
von Militarpatienten gewdhrt.

7. Der Erwerbsersatz

Durch die Erwerbsersatzordnung (Bundesgesetz vom 25. September 1952 und 6. Midrz 1959 iiber
die Erwerbsausfallentschadigungen an Wehrpflichtige) wird jedem Wehrpllichtigen pro besol-
deter Diensttag eine Entschddigung als Ersatz des ausgefallenen Erwerbs ausgerichtet, sofern er
vor dem Einriicken erwerbstitig war oder sich in einer Berufslehre oder im Studium befunden hat.
Dieser Anspruch des Wehrpflichtigen besteht unabhiingig von der Bediirftigkeit und ist unpfandbar.
Die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs geschaffene Erwerbsersatzordnung, die an die Stelle der
friheren Notunterstiitzung getreten ist, bedeutet eine sehr fortschrittliche Sozialeinrichtung, die
sich fiir unsere Armee iiberaus segensreich ausgewirkt hat. Sie beruht auf dem Solidaritdtsprinzip,
wonach jene Schweizerbiirger, und zwar sowohl Dienstpflichtige wie Nichtdienstpflichtige, die
das Vorrecht haben, ihrem Erwerb nachgehen zu konnen, in der Form eines Solidaritdtsbeitrages
dem Soldaten im Militdrdienst ihren Erwerb ersetzen. Das Prinzip wird erginzt durch die Bei-
ziehung der Arbeitgeber zu Beitragsleistungen sowie durch Beitrdge der offentlichen Hand. Ein
besonderes Ausgleichssystem stellt den Ausgleich zwischen den einbezahlten Beitrdgen sicher;
bei den Leistungen wird den Familienlasten durch die Gewdhrung von Haushaltsentschiddigungen
und Kinderzulagen Rechnung getragen.

8. Die militirische Portofreiheit

Das Bundesgesetz vom 2. Oktober 1924 tiber den Postverkehr gewdhrt in Artikel 38, lit. d dem im
Dienst stehenden Soldaten fiir ein- und ausgehende Postsendungen (Briefe und Pakete bis 2,5 kg)
die Portofreiheit; dasse]be gilt fiir dienstliche Sendungen von nicht im Militardienst stehenden
Militdrpersonen.

Zugestellt werden dem Wehrmann auch Telegramme, und zwar bis ins Feld.

Die militarische Portofreiheit geht in unserem Land ausserordentlich weit und sorgt damit fiir
eine sehr enge Verbindung zwischen Truppe und Heimat. Der gut eingerichtete Feldpostdienst,
der aus 42 Feldposten besteht, ermoglicht dem Soldaten, insbesondere seine Leibwische den An-
gehorigen zum Waschen zu schicken, so dass die Armee von dieser Aufgabe entlastet ist,

9. Die sanitiitsdienstliche bzw. iirztliche Betreuung

Dieser Anspruch des Soldaten ergibt sich sowohl aus der gesetzlich umschriebenen Sorge um sein
leibliches Wohlergehen wie auch aus den allgemeinen Dienstvorschriften (DR Ziffer 162 ff.).
Die Sorge um die Gesunderhaltung der Truppe ist dem Sanititsdienst iibertragen. Seine schon
im Frieden bedeutsamen Aufgaben diirften im Kriegsfall eine ausserordentliche Steigerung erfahren.

Diese umfangreichen und vielfiltigen materiellen Sorgen um den Schweizersoldaten werden im
wesentlichen von der Militdrverwaltung sichergestellt. Da unsere Wehrform der Miliz eine Selbst-
verwaltung der Armee nicht gestattet, ist eine permanente Verwaltungsorganisation nétig, welche
alle diese Aufgaben auch dann erfiillt, wenn die Truppe entlassen ist. Kritiker am relativ grossen
Umfang unserer Militdrverwaltung mogen vor Augen behalten, dass diese nicht nur eine Folge
unseres Milizsystems ist, sondern dass sie auch bedingt ist durch den hohen Grad der materiellen
Hilfen, die dem Schweizersoldaten zuteil werden. K.

Militirische Beférderungen
Der Bundesrat beforderte in seiner Sitzung vom 25. August 1959 mit Wirkung ab 1. Juli 1959 zum

Oberstleutnant
Winter Georges, Aarau (KK 3. Division)

Die Zentral- und Sektionsvorstande des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes
Schweizerischer Fouriergehilfen, Redaktion und Verlag «Der Fouriers» gratulieren.

305



	Militärische Beförderungen

